
~1ch\.~.lunteI'richt~;Ge8()tz; 1)urchfUhrungs­
verordnml[';cn; Terminplan 

I. 

Unter Zugrundelegung der Verordnungs­
ermächtigungen des Schulunterrichtsgesetzesergibt der 
Katalog von Durchführungsverordnungen, die zur Voll":' 
ziehbarkeit aller Teile des Gesetzes zu erlassen sind, 
folgendes Bild: 

A .. Verordnung, mit der Bestimmungen über die Auf­
nahmealsordentlicher Schüler sowie .über die Ablegung 
der. Aufnahms- und Eignungsprüfungen erlassen ,<{erden .. 
(Die einschlägigen VO-Ermächtigw"lgen finden sich in 
den §§ 3 Abs. 6, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1 und 7 Abs .. 1) 

B. Verordnung betreffend die Abgrenzung des ört'"" 
lichen EinzugsbereicLes von Schulen gleicher Schularto 
(VO-Ermächtigung im !: 5 Abs03) 

Co Verordnung, mjt der Aufgabenstellungen in den 
einzelnen Prüfungsgebieten der Aufnahms- und Eignungsprü­
fungen für das ganzG Bundesgebiet festgeiegt werden. 
(VO"';Ermächtigtmg im f: 7 Abs 0 3) 

D. Verordnung, mit der anstelle oder in Verbindung 
mi t der PrüfUng aus l)estimmten Prüfungsgebieten der Auf­
nahms- und Eignungsprüfungen Untersuchungsverfahren zur 
Feststellung der Eignung für die betr~ffende Schulart 
eingeführt vlerden. (VO-Ermächtigung im § 7 Abso 4) 

E. Verordnung, mit der festgelegt wird, in welchen 
Pflichtgegenstäilden €:ine Befreiung ohne oder mit Auflage 
von Prüfunßen und für" welche Höcbstdauer obne Verlust 
der Eigennchaft ein~f" ordentlichen Schülers zulässigisto 
(VO-Ermächtigung im f 11 Abs. 6) 

F. Verordnung, mi t der die Zahl der Fr~ig~e:cnsti3.nde. 
und unverbindlichen [bungen, an denen ein Schüler teil­
nehmen darf, beschrär,kt , ... ird. (VO-E:rrnächtigung im § 12 
Abs. 2) 
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G. Verordnunß, mit der festgesetzt wird, welche 

Schulverunstaltuncen in den einzelnen Schul stufen durch­

zu.führen sind oder nach vorheriger Zustimmung der Schul.,.. 

behBrdeerster .Instanz durchgeführt werden kBnnen~ 

(Außerdem l?estlegunc; der Richtlinien für die Durchführung 

von Schulveranstaltungen,,) (VO-Ermächtigu.ng im § 13 Abs .. 2) 

He Verordnung über die Festlegungder Grundausstat­

tung mit Unterrichtsmi ttelno (VO-Ermächtigung im § 1'+ 
Abs .. 3) 

I. Verordnung, mit der festgelegt wird, mit welchen 

Unterrichtsmitteln die Schüler auszustatten sind. 

(VO-Ermächtigung im § 1l +- Abs 0 6) 

J .. Verordnunc;, mit; der die Vervrendung unterschied­

licher Unterrichtsmittel in Parallelklassen für zuläs­

sig erklärt \'lirdo (VO-Ermächtigung im § 14 Abs .. 6) 

K.. Verordnung betreffend die Eignungserklärung 

von Untcrrichtsmittelno (VO-Ermächtigung im § 15 Abs. 4) 

Lo Verordnung, mit der die Vcrvlendung einer lebenden 

Fremdsprache als Unterrichtssprache in einer öffentlichen 

Schule angeordnet ,,!irc1o (VO-Ermächtigung im § 16 Abs .. 3) 

M" Verordnung, mi i: der die Gestal tung des Unterrichtes 

unter BerücksichtigunG eines Themas, das aus erzieheri­

schen Grihiden von besonderer Bedeutung ist, angeordnet 

\'lird" (VO-ErmächtigunC im § 17 Abs" 3) 

N" Verordnung, mit der Bestimmungen über die Leistungs.­

beurteilung erlassen ;:erdcno (VO-ErmächtigunGen in den 

§ß 18 Abs e 6 und 9, 1~ Abso 2~ 21 Abse 1 und 23 Abso 5) 

0 0 Verordnung, mit der Bestimmungen ül)er die Gestal­

tung von Zcugnisforrnularen nach den Erfordernissen der 

einzelnen Schularten :-;ov'lie je nach Art der Externisten­

prüfung erlassen "!erden.. (VO-Ermächtigungen in den §§ 22 

Abs. 9, 39 Abz. 3 und 1+2 Abs .. 10) 

Po Verordnung, mit der nähere Bestimmune;en über den 

Ubertritt in eine andere Schulart oder eine andere Form 

oder :B'achrichtung einer Schulart sOi·lic den Übertritt von 

Hauptschülern des Ers~:en Klassenzuges in alleemeinbil­

dende hBhere Schulen erlassen werden., (VO··ErraD.chtie;ungcn 
• ~ pp ~A ~ . , 
~n aen B~ (~'J 1l..bs. 6 und 30 Abso 4) 
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Q .. Verordnung, m:i. t der dioVoraussetz,ungen .für die 
'Feststellungen der Klassenkonferenz im Zusnmmenhangmit 
d:em'';cchsel des Klucsonzue;esin der Hauptschule erlassen 
\Olerd(,':)n. (VO-Erm:ächtigung'im §31 Abs. 5) 

Ro Verordnung, mit der Vorschriften über die Reife-", 
Befähigungn- und Abschlußprüfungen sOHiedie Externisten­
prüfungen erlassen ,,,erd:en. (VO-Ermächtigungen in den 
§§ 36 1I.bs. 6, 37 Abs .. 1, 40 Abs ... 2,,' 42 Abs .. 2, 3 und 16) 

s. Verordnung, mi'~ der Externistenprüfungskommis­
sionen, die für das gmze Bundesgebiet zuständig sind, 
eingerichtet werden und die bestimmt, daß bestimmte Ex­
ternistenprüfungen vor Einzelprüfungen'abzulegen sind. 
(VO-Ermächtigung im § 42 Abs. 4) 

T .. Verordnung, mit der eine Schulordnung erlassen 
. wird.. (VO-Ermächtigun; im §LJ4 A08. 1 in der letzten 

Fassung = § 44 Abso 2in der Fassung der Regierungs­
vorlage) 

U., Verordnung, mit der nähere Bestimmungen über 
die Durchführung der ' .. lahl der SchülcrveJ:'treter erlas­
sen werden. (VO-Ermäc:ltigung im § 59 Abs. 11 in der' 
letzten Far.:sung = § 5') Abso 9 der Regierungsvorlage)' 

V. Verordnung, mit der nähere Bestimmungen über die 
Durchführung der Wahl der Mitglieder des Schulgemein­
schaftsausschusses erlassen werden. (VO"';Ermächtigung 
im § 64 Abso 15 neu) 

Wo Verordnung, mit der nähere Vorschriften betref­
fend die, Schulgesundh!1itspflege (im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Gesundheit und UW1:wltschutz) 
erlassen werden. (VO ... ~rmächtigung im § 66 Abn. 4 in der 
letzten Fassung = § 6'1 Abs .. 4 der Regierungsvorlage) 

X. Verordnung, mit der Bestimmungen über Form, In­
halt, Führung und Aufbewahrung der in den Schulen zu 
führenden Aufzeichnunjen erlassen worden __ (VO-Ermäch­
tigung im § 75 in der letzten Fassung = § 7(; der- Regie-­

rungsvorlage) 
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11. 

,Kntcgorisi0I'@g der z~'~lfl8scnden VcrordnuDßcn nach 
drei Drjn~lichkeitsstufen 
---~-..... ------

Dringlichkeitsstufe I: Die hiere.ngoführten Ver­
ordnungen sind spätestens bis zum Datum des Inkraft­
tretens des 3chulunterrichtse;esetzes, das ist der 

~, S.c:I2.tember ,1:Z211., zu erlassen und mit diesem Tag in 
Kraft zu setzeno Es sind dies:E, G, K, N, Q, T, U, V. 

Dringl~chlceitsstufe 11: Die hier angeführten Ver­
ordnungen sind spätestens im :Q.,ezcmber 1.9.Et zu erlassen .. 
Es sind dies: A,I, 0, P, R. 

Zu R wird bemerkt, daß zu er\-rägen ist, die Vor­
schriften über die Externistenprüfungen erst nach 
dem Dezember 1974 zu erlassen, und ZivHr entsprechend 
der Gliederung der derzeit zur Anvlendung kommenden Vor­
schriften. 

pringlic}~kei tsstufe 111: Die hier genannten, Ver­
ordnungen sind im Unterschied zu den in den Kategorien I 
und 11 aufgezählten nicht z\"iingend vorgesehen .. Eine 
nähere Zeitangabe erübrigt sich demnach .. Die Erlassung 
dieser Verordnungen '!,<Jird sich primär nach ,dem Bedürfnis 
hiezu richten .. 

Zu dieser Kategorie zählen: B, C, D, F, H, J, L, 
I1, S, \-1, X. 
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